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Hoher Landtag! 

 

 

Zum Gesetzesentwurf wird berichtet: 

 

 
1. Allgemeiner Teil 

 

 

Mit 1. Jänner 2014 tritt die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51, 

in Kraft. Diese sieht nach dem Modell „9 + 2“ in jedem Land die Einrichtung eines Lan-

desverwaltungsgerichts, auf Bundesebene die Einrichtung eines Bundesver-

waltungsgerichts und eines Bundesfinanzgerichts vor. 

 

Durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 wird der bisherige administrative 

Instanzenzug (mit Ausnahme des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde) besei-

tigt und im Bereich der Landesverwaltung nach den Art. 130 ff B-VG (neu) generell die 

Möglichkeit der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht eröffnet. 

Die Landesverwaltungsgerichte treten dabei auch an die Stelle der bisherigen Un-

abhängigen Verwaltungssenate und der in verschiedenen Verwaltungsbereichen lan-

desgesetzlich eingerichteten kollegialen Sonderbehörden mit Berufungszuständigkei-

ten. Diese Behörden werden nach Art. 151 Abs. 51 Z. 8 B-VG ebenso wie die Unab-

hängigen Verwaltungssenate aufgelöst. 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 11.09.2013 

Ltg.-135/B-23-2013 

R- u. V-Ausschuss 



 2

An der Stellung der Landesregierung als sachlich in Betracht kommende Oberbehörde 

ändert sich durch den Wegfall ihrer Funktion als Berufungsbehörde nichts. 

 

Die NÖ Bauordnung 1996 beinhaltet Regelungen, die mit der Verwaltungsgerichtsbar-

keits-Novelle 2012 unvereinbar sind, wie z.B. §§ 2 Abs. 2 und 44e, und bedarf die NÖ 

Bauordnung 1996 aufgrund der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 auch eini-

ger Ergänzungen. Die NÖ Bauordnung 1996 soll durch diese Novelle an die Verwal-

tungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 angepasst werden, indem zum einen die Instan-

zenzüge an die Landesregierung bzw. an den Unabhängigen Verwaltungssenat entfal-

len sollen und zum anderen die NÖ Bauordnung 1996 an die Bestimmungen der Ver-

waltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, wie z.B. durch die Ausdehnung der dinglichen 

Wirkung auf Erkenntnisse und Beschlüsse des Landesverwaltungsgerichtes, ange-

passt werden soll.  

 

Durch diese 17. Novelle ergeben sich gegenüber der bisherigen Rechtslage keine Än-

derungen 

o der Kompetenzlage und 

o des Verhältnisses zu anderen landesrechtlichen Vorschriften. 

 

Dieser Gesetzesentwurf steht mit keinen zwingenden unionsrechtlichen Vorschrif-

ten im Widerspruch.  

 

Durch die vorliegende Änderung der NÖ Bauordnung 1996 wird mit keinen Proble-

men bei der Vollziehung gerechnet.  

 

Dieser Gesetzesentwurf hat keine finanziellen Auswirkungen (Kosten) für die öf-

fentliche Verwaltung.  

 

Die Novelle hat keine Auswirkungen auf die Erreichung der Ziele des Klimabünd-

nisses. 

 

Eine zusätzliche Mitwirkung von Bundesorganen wird nicht vorgesehen. 
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Konsultationsmechanismus: 

Nach Art. 1 Abs. 2 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Ge-

meinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt 

der Gebietskörperschaften, LGBl. 0814, unterliegt dieser Novellenentwurf dem Konsul-

tationsmechanismus.  

 

Informationsverfahren: 

Die vorgesehenen Änderungen betreffen keine Bestimmungen, die entsprechend der 

EU-Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Infor-

mationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften vor ihrer 

Beschlussfassung zu notifizieren wären.  

 

 

 

 

2. Besonderer Teil 

 

Artikel I: 

 

Zu Z. 1 und 2 (Inhaltsverzeichnis): 

Die Änderungen des Inhaltsverzeichnisses sind durch die Änderung der Bestimmung 

des § 9 Abs. 1 und den Entfall der Bestimmung des § 44e begründet. 

 

Zu Z. 3 (§ 2 Abs. 2 erster Satz): 

Durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51/2012, und das NÖ 

LVGG, LGBl. 0015, wird mit 1. Jänner 2014 das Landesverwaltungsgericht eingerich-

tet, sodass eine Zuständigkeit der Landesregierung als Berufungsbehörde ab diesem 

Zeitpunkt nicht mehr gegeben ist. Nach der Entscheidung der Bezirksverwaltungsbe-

hörde kann somit unmittelbar Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht erho-

ben werden.  

 

Zu Z. 4 (§ 2 Abs. 4): 

Hierbei handelt es sich um die Beseitigung eines Redaktionsversehens.  
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Zu Z. 5 (§ 2 Abs. 5): 

Durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51/2012, und das NÖ 

LVGG, LGBl. 0015, und der damit einhergehenden Errichtung des Landesverwal-

tungsgerichtes mit 1. Jänner 2014 hat diese Bestimmung zu entfallen.  

 

Zu Z. 6 bis 8 (§§ 4 Z.4, 5 Abs.1 und 7 Abs.7), Z. 11 bis 40 (§§ 9 Abs.2, 10 Abs.5, 11 

Abs.2, 12 Abs.1, 15 Abs.3 und 5, 23 Abs.1 bis 5 und 7, 24 Abs.1 bis 3, 25 Abs.3 

und 4, 30 Abs.2 Z.4, 34c, 35 Abs.3, 38 Abs.1, 39 Abs.3 und 42 Abs.1 bis 5) und Z. 

42 bis 46 (§§ 60, 62 Abs.3 und 4 und 63 Abs. 3): 

Durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51/2012, und das NÖ 

LVGG, LGBl. 0015, und der damit einhergehenden Errichtung des Landesverwal-

tungsgerichtes mit 1. Jänner 2014 ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das 

Landesverwaltungsgericht nicht mit Bescheid entscheidet. 

 

Zu Z. 9 und 10 (§ 9 Abs. 1): 

Die Änderung der Überschrift des § 9 ist durch die Änderung des Abs. 1 begründet. 

Mit der Änderung des Abs. 1 wird klargestellt, dass auch den Erkenntnissen und den 

nicht nur verfahrensleitenden Beschlüssen des Landesverwaltungsgerichtes dingliche 

Wirkung zukommt.  

 

Zu Z. 26 (§ 24 Abs. 1): 

Mit der neuen, den Ausdruck der Rechtskraft ersetzenden Formulierung soll klarge-

stellt werden, dass – wie schon bisher – bereits mit Abschluss des administrativen In-

stanzenzuges, also spätestens mit der Entscheidung des Gemeindevorstandes (§ 2 

Abs. 1) oder der Bezirkshauptmannschaft (§ 2 Abs. 2 bzw. im Falle der Geltung der 

NÖ Bauübertragungs-Verordnung), die Frist für den Beginn der Ausführung eines be-

willigten Bauvorhabens zu laufen beginnt. 

 

Zu Z. 34 und 35 (§§ 38 Abs. 1 und 39 Abs. 3): 

Mit der neuen, den Ausdruck der Rechtskraft ersetzenden Formulierung soll klarge-

stellt werden, dass – wie schon bisher – bereits mit Abschluss des administrativen In-

stanzenzuges, also spätestens  mit der Entscheidung des Gemeindevorstandes (§ 2 

Abs. 1) oder der Bezirkshauptmannschaft (§ 2 Abs. 2 bzw. im Falle der Geltung der 
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NÖ Bauübertragungs-Verordnung), der Abgabentatbestand für die Aufschließungs- 

und die Ergänzungsabgabe erfüllt ist.   

 

Zu Z. 41 (§ 44e): 

Der Entfall dieser Bestimmung ist durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 

2012, BGBl. I Nr. 51/2012, bedingt, die ab 1. Jänner 2014 keine Berufungsmöglichkeit 

an den Unabhängigen Verwaltungssenat mehr vorsieht. 

 

 

Artikel II.: 

Da die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51/2012, mit 1. Jänner 

2014 wirksam wird, sind auch die in der NÖ Bauordnung 1996 diesbezüglich vorzu-

nehmenden Änderungen erst mit diesem Tag in Kraft zu setzen.  
 

 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich daher, den Antrag zu stellen: 

 

 

Der Hohe Landtag wolle die beiliegende Vorlage der NÖ Landesregierung über den 

Entwurf einer 17. Novelle zur NÖ Bauordnung 1996 der verfassungsmäßigen Behand-

lung unterziehen und einen entsprechenden Gesetzesbeschluss fassen.  

 

 

NÖ Landesregierung 

K a u f m a n n  -  B r u c k b e r g e r 

Landesrätin 

 


